
Arbei t wie beispielsweise auf der Dawson-
Insel in der Nähe der Antarkt is. Minde
stens 40—50 000 Chi lenen sind für kürzere 
oder längere Zeit unter diesen Bedingun
gen inhaftiert gewesen. Zuerst arbeiteten 
die Geheimdienste der drei Waffengattun
gen, der Polizei und der Carabineros weit
gehend unabhängig voneinander bei der 
Verfolgung von poli t isch Andersdenkenden. 
Eine Zusammenfassung der Dienste erfolg
te seit dem Juni 1974 durch die Gründung 
der DINA (Direccion de Intel l igencia Na-
cional) . Sie untersteht unmit te lbar dem 
Präsidenten der Republ ik und besitzt un
begrenzte Vol lmachten. Ziel der DINA-Akt i -
vitäten sei nicht nur die Erlangung von In
format ionen, sondern ebensosehr die Ver
brei tung einer Atmosphäre des Terrors in 
der Bevölkerung. Nach Zeugenaussagen 
handelt es sich bei der DINA inzwischen 
um einen >Superstaat< innerhalb Chiles, 
der sogar die Macht der Minister über
schreitet. Verhaftungen, Verhöre und Ähn
liches erfolgen wi l lkür l ich, ohne jeden 
rechtl ichen Schutz für den Betroffenen. Die 
chaotische Wil lkür unmit te lbar nach dem 
11. September 1973 ist inzwischen durch 
eine systematische abgelöst worden. Nach 
off iziel len Angaben sind von den 41 759 
Personen, die nach dem Putsch verhaftet 
wurden, bis zum März 1975 36 605 freige
lassen worden. Ende Jul i 1975 bezifferte 
der Innenminister die Zahl der Inhaft ierten 
als Folge des Ausnahmezustandes mit 
4168. Eine besondere Situat ion stellt sich 
in Chile insofern dar, als in zunehmendem 
Maße Menschen >verschwinden<, wobei die 
Behörden meistens leugnen, daß sie ver
haftet worden sind. Es gibt Hinweise, daß 
die >Verschwundenen< entweder in Isolier
haft sitzen oder ermordet wurden. Ver
schiedene bekannt gewordene Einzelfäl le 
untermauern diesen Verdacht. Die Kom
mission greift auch den Fall der 119 V e r 
schwundenem auf, deren Namen in zwei, 
bis dahin unbekannten Zei tungen in Ar
gent in ien und Brasi l ien als angebl iche Op
fer von Kämpfen unter Emigranten publ i 
ziert worden sind. Es w i rd die Befürch
tung geäußert, daß einige von ihnen vom 
chilenischen Geheimdienst ermordet wur
den. 
VI . Rund 13 000 in Chi le lebende Auslän
der sind nach dem Putsch des Landes ver
wiesen worden, und 20 000 Chi lenen muß
ten ihre Heimat ver lassen. Von diesen Chi
lenen leben zwischen 10 und 12 000 der
zeit in Argent in ien. Hinreichend zufr ieden
stel lend scheint das Problem der aner
kannten Flüchtl inge gelöst worden sein. Bis 
zum 30. Jul i 1975 waren rund 8 500 Flücht
l inge aus Chi le mit Hilfe des Hohen Kom
missars der Vereinten Nat ionen für das 
Flücht l ingswesen in anderen Ländern un
tergebracht worden. Ein Mittel der chi leni
schen Behörden, sich angebl icher oder 
wirk l icher Opposi t ionel ler zu ent ledigen, be
steht in der Ausweisung; sie wird wahl los, 
wi l lkür l ich und entgegen al len chi lenischen 
Gesetzen angewendet. Zusätzl ich wi rd die 
Aberkennung der Staatsbürgerschaft e in
gesetzt, um die Opposi t ion nach Mögl ich
keit auch im Ausland zum Schweigen zu 
br ingen. 
VII . Viele Zeugen haben vor der Kommis
sion die systematische Anwendung von Fol
terungen in den chi lenischen Verhörzen

tren bestätigt. Verantwort l ich dafür sind die 
verschiedenen Geheimdienste, im beson
deren die DINA. Nach al len Aussagen f in
det die Folter meist unmit te lbar nach der 
Verhaftung statt. Drei Typen der Folter wur
den der Kommission geschi ldert : 1. Un
menschl iche Haf tbedingungen wie Überbe
legungen der Zel len, ern iedr igende Arbei t , 
unzuträgl iche kl imatische Bedingungen, 
schlechte hygienische Bedingungen, lang 
anhal tende Isolierhaft. 2. Physische Folte
rungen. 3. Psychische Folterungen wie 
Tei lnahme an Folterungen und Bedrohun
gen des Lebens von Freunden und Ver
wandten. An häufig prakt izierten physi
schen Fol terungen nennt der Bericht: 
a) Elektroschocks, besonders an den Geni
ta l ien; b) Vergewal t igungen und sexuel ler 
Mißbrauch als >normale< Behandlung von 
Frauen; c) Einführung von Stöcken, Fla
schen u. ä. in Vagina und Anus; d) Schläge, 
gewöhnl ich mit harten Gegenständen wie 
Gewehren, Eisenstangen, Holzstöcken, Ket
ten ; e) >Papageienschaukel<, d.h. Hände 
und Füße werden zusammengebunden und 
der Gefangene wird mit dem Kopf nach un
ten an eine Stange gehängt ; dazu kommen 
zusätzl iche Fol terungen; f) Einführung von 
lebenden Mäusen in die Vagina von 
Frauen; g) Verbrennungen durch Zigaret
ten an empf indl ichen Körperste l len; h) er
zwungenes Essen von Exkrementen und 
Tr inken von Schmutzwasser; i) Sexuel ler 
Mißbrauch und Vergewal t igung von Frauen 
durch speziel l abgerichtete Hunde. 
VII I . Viele Frauen werden auch deshalb 
verhaftet und gefoltert, wei l sie Verwandte 
und Bekannte der früheren Regierung s ind. 
Ihre Verhaftungen sol len Druck auf even
tuell noch Flüchtige ausüben, sich der Po
lizei zu stel len. Ebenso sind Kinder als Gei
seln gefangen genommen worden, um die 
Eltern zur Aufgabe zu zwingen. Inhaftier
ten, schwangeren Frauen ist häufig d ie not
wend ige medizinische Betreuung verwei
gert worden oder sie wurden sogar gefol 
tert. Vergewal t igungen kommen häufig in 
Anwesenhei t von Eltern, Geschwistern und 
Kindern vor. Auf der anderen Seite treten 
auch Frauen als Folterer auf. Zwischen Min
der jähr igen und Erwachsenen wird bei an
gebl ichen >Verbrechen gegen die nationale 
S iche rhe i t kein Unterschied gemacht. Ju 
gendl iche werden wie Erwachsene gefoltert 
und verurtei l t , entgegen den gesetzl ichen 
Best immungen. 
IX. Nach den Erkenntnissen der Kommis
sion haben die chi lenischen Bürger keine 
Mögl ichkeit , ihre pol i t ischen Rechte in An 
spruch zu nehmen, um sich an den öffent
l ichen Angelegenhei ten ihres Landes zu 
betei l igen. Jede Meinungsfreihei t w i rd un
ter dem Deckmantel der Bekämpfung des 
Marxismus r igoros unterdrückt. In al len 
Medien herrscht absolute Zensur. Aus öf
fentl ichen und privaten Diensten sind nach 
vor l iegenden Unterlagen seit September 
1973 rund 30 000 Arbei tnehmer aus pol i t i 
schen Gründen entlassen worden. WS 

Verschiedenes 
Komoren: 143. Mitglied der UNO (10) 
Die Komoren (Mondinseln) wurden am 12. 
November 1975 als 143. Mitg l ied in die 
Vereinten Nationen aufgenommen. Die In
selgruppe, zwischen dem Norden von Ma
dagaskar und dem ostafr ikanischen Fest

land gelegen (siehe Karte S. 13), hatte am 
6. Jul i 1975 einseit ig ihre Unabhängigkei t 
von Frankreich erklärt. Ihren Antrag auf 
Aufnahme in die Vereinten Nat ionen hatte 
der Sicherheitsrat mit einer Empfehlung 
von 14 St immen (Frankreich bl ieb der Ab 
st immung aus pol i t ischen Gründen fern) an 
an die letztlich entscheidende Generalver
sammlung weitergelei tet, die dann ihrer
seits die Aufnahme beschloß. — Der Arch i 
pel besteht im wesent l ichen aus vier In
seln: Groß-Komoro mit 1147 qkm, Aujouan 
424 qkm, Mayotte 374 qkm und Mohel i 200 
qkm, zusammen mit 2235 qkm (Saargebiet 
2567 qkm). Hauptstadt ist Moroni auf Groß-
Komoro. Die Gesamteinwohnerzahl w i rd 
heute mit 325 000 angegeben. Äl tere Quel 
len geben sie mit 280 000 an; sie vertei len 
sich auf die Inseln wie folgt: Groß-Komoro 
135 000 (Hauptstadt Moroni 15 000), An -
jouan 100 000, Mayotte 34 000 und Mohel i 
11 000. Die jetzt erreichte Mitgl iedschaft in 
den Vereinten Nat ionen vermehrt die Welt
organisat ion um einen weiteren Ministaat, 
eine Bezeichnung für eine Gruppe von Mit
g l iedern, die nicht inst i tut ional isiert ist, um 
deren Zusammenfassung in i rgendeiner 
Form jedoch schon seit Jahren Bemühun
gen erfo lgen, ohne daß die vielen impl i 
zierten Schwier igkei ten wie gegebenenfa l ls 
Satzungsänderungen bisher hätten über
wunden werden können. Red 

Surinam: 144. Mitglied der UNO (11) 

Surinam (Niederländisch-Guyana) wurde 
144. und damit bisher jüngstes Mi tg l ied der 
Weltorganisat ion. Das in der t ropisch-feuch
ten Nordostregion Südamer ikas an der at
lantischen Küste gelegene Land mit der 
Hauptstadt Paramaribo hatte am 25. No
vember 1975 seine Unabhängigkei t von den 
Nieder ländern erhal ten. Damit g ing eine 
308jährige Kolonialherrschaft zu Ende. Sein 
sofort gestel l ter Ant rag auf UNO-Mi tg l ied-
schaft war vom Sicherhei tsrat e inst immig 
am I .Dezember 1975 zuhanden der Gene
ralversammlung befürwortet worden und 
diese hatte am 4. Dezember 1975 ihrerseits 
die Aufnahme e inst immig beschlossen. Ge
neralsekretär Waldheim hat anläßlich der 
Aufnahme erklärt, die Art, wie Surinam sei
ne Unabhängigkei t erhalten habe, sei ein 
bedeutsames Beispiel dafür, wie ein Land 
in Frieden und Sicherheit und gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen frei werden 
könne, wenn von allen Betei l igten guter 
Wi l le und Verständnis gezeigt würden. — 
Surinams Einwohnerzahl wurde 1973 auf 
430 000 geschätzt; davon sind 37 vH Inder, 
31 vH Kreolen (im Lande geborene Schwar
ze), 15 vH Javaner, 10 vH Buschneger, 3 v H 
Indianer und je 2 vH Chinesen und Weiße. 
Aus Furcht vor Rassenunruhen nach Er lan
gung der Unabhängigkeit und wegen der 
ungünst igen Arbei ts lage — ein Drit tel ist 
arbeitslos — gingen Aber tausende von Su
rinamesen nach den Nieder landen, wo ins
gesamt rund 140 000 von ihnen wohnen. 
Al le Surinamesen, die sich am Unabhän
gigkei tstag in den Nieder landen aufhiel ten, 
und die Niederländer in Sur inam hatten die 
Möglichkeit, für die Nieder lande zu opt ie
ren. Die Surinamesen in Sur inam wurden 
automatisch sur inamesische Staatsbürger. 
Surinam hatte bei den Verhandlungen mit 
den Niederländern über seine Unabhängig
keit abgelehnt, als unabhängiges Mitgl ied 
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im niederländischen Reichsverband (zu
sammen mit den nieder ländischen Ant i l len) 
zu bleiben. — Surinam war von Columbus 
1498 entdeckt worden und kam 1667 im 
Frieden von Breda durch Gebietstausch in 
den Besitz der Hol länder. Großbr i tannien 
hatte damals seinen Teil Guayanas den 
Hol ländern gegen die nieder ländische Ko
lonie Neu-Amsterdam in Nordamer ika über
lassen. Aus Neu-Amsterdam wurde das 
heutige New York, während Nieder ländisch-
Guayana im Schatten des reichen hol ländi
schen Kolonialbesi tzes im malaysischen In
selreich, dem heut igen Indonesien, ein 
kümmerl iches Dasein führen mußte. 1948 
wurde das Land Teil des niederländischen 
Königreichs und erhielt 1954 die volle inne
re Selbstverwal tung. — Surinam hat eine 
Gebietsgröße von 163 265 qkm und ist da
mit mehr als halb so groß wie die Bundes
republ ik Deutschland, aber mehr als vier
mal so groß wie die Niederlande. 15 000 
qkm Urwald im Westen des Landes wer
den von Guayana, der früheren brit ischen 
Kolonie, d ie 1960 unabhängig wurde, be
ansprucht. Bei der Grenzziehung in der 
f rühkolon ia len Epoche best immte man einen 
Urwaldf luß als Grenze, ohne schon zu wis
sen, daß er im Oberlauf aus zwei gleich
starken Quel l f lüssen gespeist würde, zwi
schen denen nun das umstr i t tene Gebiet 
l iegt. Welcher Fluß als Grenze zu gelten 
habe, ist der Gegenstand des Gebietsstrei
tes. Das Interesse an diesem Urwaldgebiet 
gilt se inem Reichtum an Bauxit. Bauxit ist 
aber neben A lumin ium, Reis, Bananen und 
Holz der Hauptexportar t ikel des Landes. 
Der junge Staat wi rd aufgrund von Abma
chungen in den ersten 10 Jahren von den 
Nieder landen Entwicklungshi l fe in Höhe von 
rund 3,5 Mi l l iarden Gulden erhalten. Red 

Sicherheitsrat: 30 Jahre seit London — Andrei 
A. Gromyko bereits dabei — Erlauchte Teilneh
mer (12) 

Am 17. Januar 1976 jährte sich zum 30. Mal 
die erste Sitzung des Sicherheitsrats. Am 

Donnerstag, dem 17. Januar 1946, nachmit
tags drei Uhr, trat dieses herausragende 
Hauptorgan der Vereinten Nat ionen im 
Church House, London, nahe der Westmin
ster Abbey und dem schwer bombenge-
gefährdeten Parlament, zu seiner ersten 
Sitzung und Tagung zusammen. Das heu
t ige Hauptquart ier der Vereinten Nation 
in New York am East River war noch nicht 
gebaut. Der Sicherheitsrat hatte elf Mit
glieder, erst seit 1966 sind es fünfzehn. 
Die Ständigen Mitgl ieder nach der Charta 
waren schon damals China, Frankreich, 
Großbri tannien, Sowjetunion und die Ver
einigten Staaten, sie s ind es bis heute ge
bl ieben. Auch an ihrem Vetorecht nach 
Art ikel 27 der Charta hat sich nichts ge
ändert. K.V.Wel l ington Koo, Vincent Aur io l , 
Andrei A. Gromyko, Ernest Bevin und Ed
vard R. Stett inius waren die Repräsentan
ten dieser Länder auf der ersten Ratssit
zung. Einige Tage zuvor hatte die Gene
ralversammlung auch die von ihr jewei ls 
für zwei Jahre zu wählenden sechs zeit
wei l igen (nichtständigen) Mitg l ieder des 
Sicherheitsrats best immt: Ägypten, Austra
lien, Brasi l ien, Mexiko, Nieder lande und 
Polen. — Es waren fo lgende Delegierte 
dieser elf Ratsmitgl ieder, die im ersten Ta
gungsmonat des Rates als beglaubigte 
Vertreter ihre Länder vertraten. Fast alle 
hatten bereits hohe dip lomat ische Posten 
erlangt oder erreichten sie später: Paul-
Boncour war ein früherer französischer Mi 
nisterpräsident; Wel l ington Koo (China), 
Badawi (Ägypten), Cordova (Mexiko) und 
Padil la Nervo (ebenfalls Mexiko) wurden 
später Mitg l ieder des Internat ionalen Ge
richtshofs, Nervo dazu noch Präsident der 
Genera lversammlung; van Kleffens (Nie
derlande) war später ebenfal ls Präsident 
der Genera lversammlung; Modzelewski 
(Polen) war 1950 Kandidat für das Amt des 
Generalsekretärs, als der erste General 
sekretär der Vereinten Nat ionen, der Nor
weger Trygve Lie, seine erste Amtszeit be
endet hatte, aber dann wiedergewähl t wur

de; Bidault (Frankreich) wurde Minister
präsident; der Engländer Ernest Bevin war 
Außenminister, de Freitas-Valle (Brasi l ien), 
Gromyko (Sowjetunion), van Kleffens (Nie
der lande) und Andre i Y. Wischinsky (So
wjetunion) wurden es später; der Fran
zose Massigl i wurde Generald i rektor am 
Quai d'Orsay; Cadogan (Großbri tannien) 
und Stett inius (USA) waren die ersten 
Botschafter ihrer Länder bei den Verein
ten Nat ionen; Phil ip Noel-Baker (Großbri
tannien), Al tmeister für Abrüstungsfragen, 
erhielt 1959 den Friedens-Nobel-Preis. Von 
den Delegierten der ersten Stunde des Si 
cherheitsrats ist Andrei Gromyko heute 
Außenminister der Sowjetunion. — Präsi
dent der ersten Sitzung und des ersten 
Tagungsmonats wurde durch Los der ehe
mal ige austral ische Minister Norman Ma-
kin. Der Rat einigte sich dann auf eine 
Verfahrensregel, die noch immer angewen
det w i r d : Der Präsident amtiert jewei ls für 
nur einen Kalendermonat, dann geht das 
Amt an das nächste Ratsmitgl ied in der 
Reihenfolge des engl ischen Alphabets 
über. — Die erste Sitzung des Rates dau
erte nur bis 16.15 Uhr. Der Rat behandel te 
ledigl ich Fragen seiner Inst i tut ional is ie
rung. Acht Tage später folgte d ie nächste 
Sitzung. Sie eröffnete die eigent l iche Sach
arbeit mit andrängenden pol i t ischen Pro
b lemen: Der Iran klagte über sowjet ische 
Einmischung in seine inneren Ange legen
hei ten; die Sowjetunion beschuldigte Groß
br i tannien, die Anwesenhei t br i t i scherTrup-
pen in Griechenland gefährde den Welt
f r ieden; die Ukraine lenkte die Aufmerk
samkeit des Rates auf mil i tär ische Opera
t ionen der Nieder lande gegen die Bevölke
rung von Indonesien. Die ersten deut l ichen 
Anzeichen für den Beginn des Kalten Krie
ges lagen vor. Red 

Beiträge 1, 3: Peter W. Fischer (PWF); 4: Conrad 
Kühlein (CK); 9: Dr. Wi l f r ied Skupnik (WS); 2, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12: Redaktion (Red). 

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats: 
Folter-Erklärung, Menschenrechte, Korea, Sahara, Zypern, Timor, Nahost, UN-Mitgliedschaft 

Folter 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Erklärung über den Schutz aller Personen 
vor Folter und anderer grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behand
lung oder Strafe. — Entschließung 3452 
(XXX) vom 9. Januar 1976 

Die Generalversammlung, 
— von der Erwägung geleitet, daß die Aner

kennung der angeborenen Würde sowie 
der gleichen und unveräußerlichen Rechte 
aller Mitglieder der menschlichen Familie 
nach den in der Charta der Vereinten Na
tionen verkündeten Grundsätzen die 
Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit 
und des Friedens in der Welt bildet, 

— in der Erwägung, daß sich diese Rechte 
aus der angeborenen Würde der mensch
lichen Person ergeben, 

— ferner eingedenk der Verpflichtung der 
Staaten aufgrund der Charta, inbesondere 
aufgrund von Artikel 55, die allgemeine 
Achtung und Verwirklichung der Men

schenrechte und Grundfreiheiten zu för
dern, 

— im Hinblick auf Artikel 5 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und Arti
kel 7 des Internationalen Pakts über 
staatsbürgerliche und politische Rechte, die 
beide vorschreiben, daß niemand der Fol
ter oder grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden darf, 

> nimmt die dieser Entschließung als An
hang beigefügte Erklärung über den Schutz 
aller Personen vor Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedri
gender Behandlung oder Strafe als Leit
prinzip für alle Staaten und sonstigen 
Machtorgane an. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 
Artikel 1 

1. Unter Folter im Sinne dieser Erklärung ist 
jede Handlung zu verstehen, durch die einer 

Person von einem Träger staatlicher Gewalt 
oder auf dessen Veranlassung hin vorsätzlich 
starke körperliche oder geistig-seelische 
Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, um 
von ihr oder einem Dritten eine Aussage 
oder ein Geständnis zu erzwingen, sie für 
eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr be
gangene Tat zu bestrafen oder sie oder ande
re Personen einzuschüchtern. Nicht darunter 
fallen Schmerzen oder Leiden, die sich ledig
lich in einem mit den Mindestbestimmungen 
über die Behandlung von Strafgefangenen zu 
vereinbarenden Maß aus gesetzlich zulässigen 
Zwangsmaßnahmen ergeben, diesen anhaften 
oder als deren Nebenwirkung auftreten. 
2. Die Folter ist eine verschärfte Form ab
sichtlicher grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe. 

Artikel 2 
Jede Folterung oder jedwede andere grausa
me, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe ist ein Verstoß gegen 
die Menschenwürde und als Verleugnung der 
Ziele der Charta der Vereinten Nationen so-
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